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Eine Anfrage der Abg.Dr, P f e i f e I' und Genossen, betreffend 

Nichtbeachtung des Gesetzes vom l4.Mai 1919 bezüglioh der definitiven Anstel-
. ~ür Unterrioht 

lung der ~ezirkssohulinspektorenJ ha.t Bundesministe;o Dr. D r i m m e 1 wie " 

folgt, beantwortet: 

Die Stelle des ~ezirksschulinspektors für den Schulbezirk Kirchdorf 

a.d.K;rems wurde auf einstimmigen Vorsohlag des Lan9,essohulrates für Ober .. 

österreici/mit dem a.n erster Stelle gereihten geschäftsführenden Präsidenten 

des Landesschulrates für Oberösterreioh, Hauptschu1direktor Jakob Mayr, mit 

Erlass des Bundesministeriums für Unterrioht vom 22.Jänner 1954 • 

. Zl.88Q 626-IV/ZOb/53, gemäss § 1, Absatz 1, des Gesetzes vom l4.Mai 1919, 

StGB1.Nr. 291/1919, p~oVisorisch besetz't • 

. über die ,Ernennung zum definitiven Bezirkssohulinspektor bestimmt 

§ 1 Abs.3 des genannten GesetzeSg 

11 Naoh einer im Schulaufsichtsdienst zugebrachten, in jeder Hinsicht zu­
frie'denstellenden Verwendung in der Dauer von drei Jahren werden die proviso­

risch wirkenden Bezirkssohulinspektoren, die dieses Amt nich.t bloss in Neben­

verwendung versehen, vom Staatsamt für Inneres und Unterrioht a.uf Antr~g der 

La.ndes8ohulbehörde definitiv ernannt." 

Diese Gesetzesstelle sagt nicht .ausdl'Üoklioh, dass die Verwendung als 

provisorisoher'Bezirkssohulj,n$pektor 'drei JB;hr~ gedauert haben muss, sondern 

schreibt eine im, Sohulaufsiohtsdienst zugebraohte Verwendung von drei Jahren 

vor. Seitens des Bundesministeriums fÜl' Unterrioht wird daher auoh in allen 

Fällen, in denen ein Lehrer die Gesohäfte eines~&0il'ksschulinspektors durch 

längere Zeit vertret~gsweise geführt hat und dann zum provisoriscboi1 Bezi~ks­

schulinspektor ernannt- wurde, die Zeit der Führung der Geschäfte eines Bezirks­

schulinspektors in die dreijährige Tätigkeit im Sohulaufsichtsdienst eingere(~~-· 

net, sodass die Ernennung zum definitiven Bezirksschulinspektor nach der Er­
nennung zum provisorisohen Bezirkssohulinspektor entsprechend früher erfolg;;l'1 

kann. wenn nur einedreijährige im Sohulaufsiohtsdienst verbraohte Verwendun;­

vorliegt. 
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Jakob May~ war von 1945 bis 1949 Landesschulreferentder oberösterrei~ 

ohisohen Landesregierung und ist seit 1949 als geschäftsführender Präsident 

des Landesschulrates für Oberösterreich im Schulaufsichtsdienst als Leiter 

einer Schulaufsichtsbehörde tätig. Er hat a1~ Landesschulreferentund als 

geschäftsführender Präsident des Landesschulrates nicht ,nur das Schulwesen 

in Oberösterreich mit grosser Sachlichkeit und ausserordentlichem Geschiok 

geleitet und es nach den Erschütterungen der vergangenen Jahre auf eine bereits 

achtbare Höhe gebracht, sondern auch, wie es bei den mit der Schulaufsicht 

im engeren Sinne beauftragten Organen vorgesehen ist, in der Lehrerfortbildung 

faohlich und pädagogisch in Vorträgen und Kursen erfolgreioh gewirkt. Der 

Landessohulrat hat in Ansehung dieser langjährigen Tätigkeit, die zweifellos 

eine im Sohulaufsiohtsdienst zugebraohte Verwendung darstellt, die Ernennung 

zum definitiven Bezirkssohulinspektor beantragt und der Bundesminister für 

Unterricht hat mit' Dekret vom 9.Juli 1954, ZI.25.972-IV/20b/54, die Ernennung 

Jakob Mayrs zum d9finitiven~ezirkssohulinspektor ausgesprochen. Diese Art 
der Auffassung vom Amt eines Leiters einer Schulaufsichtsbehörde als Verwendung 

im Schulaufsichtsdienst war schon in einem früheren Fall allseits widerspruchs­

los aufgenommen worden. 

Im Falle -des Bezirksschulinspektors Jakob lfuyr waren sowohl die formalen 

wie auoh diesaohliohen Voraussetzungen für die Ernennung zum definitiven 

Bezirksschulinspektor erfüllt und in diesem Sinne wurde die Ernennung auoh 

d urohgeführt. 

Sowohl seitens des Bundesministeriums für Unterricht wie auch des 

a.ntragstellendeY'. Ice.nd.~~schlÜrl}tes wurden bei dieser Ernennung die einschlä­

S-l.,:?8:,: b,.)",ct",lichen Vorsohriften beaohtet und angewendet" 

"-.-.-.-'-0"'0' 
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